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Sexuelle Kontakte zwischen Jugendlichen 
werden nicht kriminalisiert 
 

Sexuelle Kontakte zwischen Jugendlichen bleiben grundsätzlich straflos - wie heute schon. 

Mit dieser Klarstellung hat Bundesjustizministerin Zypries auf unzutreffende Äußerungen 

vom Wochenende im Zusammenhang mit einem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur 

Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern reagiert, der in dieser Woche vom Deut-

schen Bundestag verabschiedet werden soll. 

 

„Der Gesetzentwurf stellt nicht unter Strafe, wenn zwei Jugendliche eine sexuelle Beziehung 

miteinander haben. Daher ist die Aussage von Herrn Abgeordneten Montag in der heutigen 

Ausgabe der BILD-Zeitung schlicht falsch. Kein Jugendlicher muss befürchten bestraft zu 

werden, wenn er einen anderen ins Kino einlädt und hofft, dass es zum Austausch von Zärt-

lichkeiten oder sexuellen Berührungen kommt“ erklärte Brigitte Zypries. 

 

Mit dem Gesetzentwurf folgt die Bundesregierung ihrer europarechtlichen Pflicht, die Vorga-

ben eines Rahmenbeschlusses der Europäischen Union in nationales Recht umzusetzen.  

 

Der Rahmenbeschluss hat zum Ziel, Kinder und Jugendliche vor dem Abgleiten in die Prosti-

tution zu schützen. Deshalb muss die Vornahme sexueller Handlungen mit einem Kind, also 

mit einer Person unter 18 Jahren, unter Strafe gestellt werden, wenn dafür Geld oder sonsti-

ge Gegenleistungen geboten werden. Bislang wurde eine Person über achtzehn bestraft, 

wenn sie an einer Person unter sechzehn sexuelle Handlungen vorgenommen und dafür 

bezahlt hat. Künftig wird – aufgrund der europarechtlichen Vorgaben - das Schutzalter für 

Opfer von sechzehn auf achtzehn angehoben. Gleichzeitig verlangt der Rahmenbeschluss, 

dass der Täterkreis auch auf Personen unter achtzehn ausgedehnt wird.  
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„Schutzzweck unseres Gesetzes ist es, ein Abgleiten von Kindern und Jugendlichen in die 

Prostitution verhindern. Es ist absurd, wenn behauptet wird, dass ein geschenktes Kaugum-

mi oder ein Kinobesuch sexuelle Beziehungen zwischen Jugendlichen strafbar machen. Es 

ist verantwortungslos, unsere redlichen Bemühungen, Kinder vor Prostitution zu schützen, 

durch gezielte Falschinformationen zu diskreditieren“, betonte Zypries.  

 

Mit dem Gesetz soll ein sexueller Missbrauch von Jugendlichen und die Gefahr der Prostitu-

tion von Kindern und Jugendlichen vermieden werden. Nach diesem Sinn und Zweck müs-

sen die Strafverfolgungsbehörden die gesetzlichen Regelungen auslegen und anwenden. So 

versteht es sich von selbst, dass einvernehmliche sexuelle Kontakte zwischen Jugendlichen 

nach einer Kinoeinladung nicht vom Gesetz erfasst werden. Voraussetzung für eine Straf-

barkeit ist vielmehr, dass die sexuellen Handlungen tatsächlich als Gegenleistung für das 

Entgelt erfolgen. Der Eingeladene muss also die sexuellen Kontakte nur deshalb zulassen, 

weil er dafür Geld oder einen sonstigen Vorteil bekommt.  
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